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§ 39 ASchG Verordnungen über
Arbeitsmittel

 ASchG - ArbeitnehmerInnenschutzgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 13.06.2024

1. (1)Der Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz hat in Durchführung des 3. Abschnittes durch

Verordnung näher zu regeln:

1. 1.Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen für Arbeitsmittel sowie die erforderlichen

Übergangsregelungen für bereits in Verwendung stehende Arbeitsmittel,

2. 2.eine Liste der gefährlichen Arbeitsmittel,

3. 3.die Prüfung von Arbeitsmitteln.

2. (2)Der Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz kann unter Berücksichtigung der Gefahren

für die Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer und unter Bedachtnahme auf Rechtsvorschriften über das

Inverkehrbringen sowie auf internationale Übereinkommen durch Verordnung Arbeitsmittel bezeichnen, für die

ein Wartungsbuch zu führen ist.

3. (3)Für Arbeitsmittel, auf die die Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194/1994, nicht anzuwenden ist, kann der

Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz durch Verordnung die grundlegenden

Sicherheitsanforderungen hinsichtlich Konstruktion, Bau und weiterer Schutzmaßnahmen einschließlich der

Erstellung von Beschreibungen und Bedienungsanleitungen festlegen. In diesen Verordnungen können auch

besondere Regelungen über die Prüfung, Übereinstimmungserklärung und über eine Zulassung durch Bescheid

des Bundesministers für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz getroffen werden.

In Kraft seit 29.12.2012 bis 31.12.9999

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1994_194_0/1994_194_0.pdf
file:///

	§ 39 ASchG Verordnungen über Arbeitsmittel
	ASchG - ArbeitnehmerInnenschutzgesetz


